
Besprechungen

Die Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffent-
Iliıchen Rechts ımm System des Grundgesetzes (Schriften ZU öffentlichen Recht, 32)
Gr. 80 (187 5 Berlın München 1966, Duncker Humblot. 28.60
Der Buchtitel o1bt eutlıci verstehen, dafß der ert. die derzeit 1n der Bundes-

nach dem Grundgesetz bestehende Rechtslage klarstellen will,republik Deutschland
Iso nıcht de lege ferenda, sondern ausschliefßlich de Jege lata berichtet un!
argumentiert.

Als Zentralbegrift seiner Untersuchung wählt den erstmals durch die Weımarer
Reichsverfassung (WRV) auf „Religionsgesellschaften“ (heute me1st „Religions-
gemeinschaften“ genannt) angewandten Begrift der öffentlich-rechtlichen Öörper-

„Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des Söffentlichen Rechts,SCHA
sSoOWweıt S1e Iche bisher waren“ (Art 1575 Abs 6 7 weifellos Z1ng die Absıcht der
Schöpier dieser Verfassung dahin 1n diesem eiınen termınus die VO  } den DA
erkannten“ der „aufgenommenen“ Kıiırchen bisher innegehabt Rechtsstellung
sammenzutassen un: jedenfalls 1n ihrem Kerngehalt auch für die Zukunft

gewährleisten. I)a die 505 Religionsartikel der WRV 1n das Bonner Grundgesetz
(r 140) übernommen sind, er-als „Bestandteil dieses Grundgesetzes“ hier Iso densucht zunächst iıhren ursprünglich 1n der WRV gemeınten Sınn,

Sınn des termınus „öffentlich-rechtliche Körperschaft“ (Ö-r K), und prüft
schließend, ob dieser ınn be1 der Übernahme 1n das BGG nverändert geblieben
1St der 1n dessen „Systematık“ (so 1im Buchtitel; richtiger würde iNa:  — wohl SapCH.
zufolge des völlig anderen Ansatzes und Ausgangspunktes, von dem das BG  C

Wandel erfahren hat Dieseausgeht), gleichviel ob gewollt oder ungewollt, einen
Meınung lehnt ab Dabe1iletztere, 1mM Schrifttum wohl überwiegend vertretene

verkennt keineswegs, daß das VerhältN1s von Kirche und Staat heute wesentlich
anders vesehen wird als Zn eıt der Weıiımarer Republik, aAb glaubt, den
verkennbar eingetretenen Wandel damıt erklären können, da{fß w ıe über-
zeugend nachweıst Gesetzgebung, Verwaltung un Rechtsprechung jener re

selbst die kirchlichen Amtsstellen) och weitgehend 1n den(hinzuzufügen ware:
MIt denen die WRV hatte brechen wollen undVorstellungen verfangen M,

iıhrem Wortlaut nach eindeutıg gebroche hatte; erst heute wird damıt wirklich
Ernst gemacht. Trotzdem befriedigen diese Ausführungen W.s nıcht ganz Es 1St
UU doch einmal > dafß die WRV, 1m Grunde S  9 reıiın positivistisch 05

unternahm, einen nıcht NUur religions-neutralen, nıcht einmal einen NUrLr weltanschau-
lıch neutralen, sondern wenn der Ausdruck zulässıg 1St einen ayertneutralen
Staat schafften, in welchem jeder, gleichvıel welcher Überzeugung und
welchen Werten sıch bekannte, sıch Hause fühlen ollte, „nach seiner
facon iırdisch selig werden. Im Gegensatz AaZzu anerkennt das BG  C AaUS-

drücklıch überpositive Werte und stellt damıt seın Verhältnis den Religionen
un!: Religionsgemeinschaften, ber uch den überposıtıve VWerte anerkennenden
a-relig1ösen Weltanschauungsgemeinschaften VO  - vornhereın aut eınen anderen
Boden Der Staat der WRV konnte konsequenterweıse ın den Kirchen Nnur

historisch-kontingente, allenfalls kulturhistorisch interessante Größen sehen und s1e
als solche behandeln, ber uch nıcht mehr als das; WE dagegen heute beispiels-
we1ıse VO eiınem „Auftrag“ die ede 1St, den die Kirchen erfüllen hätten, gleich-
viel ob s1e worüber der religionsneutrale Staat nıcht urteilen hat diesen
„Auftrag“ vVvon ben her empfangen der siıch selbst erteiılt haben, den ber auf
jeden Fall der Staat ıhnen nıcht erteılt hat, Ja WeNnNn der Staat dıe Kırchen auch
NnUur IM ıhrer theologischen Exıstenz NmtS, lıegt das Jjenseıts der durch
die WRV unübersteiglich BEZOHCNCN renzen. Unter dieser Rücksicht dürfte die
VO bekämpfte These, die Religionsartikel der WRV hätten durch ihre Eın-
verleibung in das BG'  R eınen n  u  5 wesentlich reicheren Inhalt 9 sıch
durchaus halten lassen; da jedoch Nnur das juridisch-technische Problem
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geht, W 4s speziell der termınus A  „O-r K“ hergibt, welchen technischen Dıiıenst
innerhal der „Systematık“ VO  $ un BG  C leistet, durfte diese einer
anderen Schicht angehörende Problematıik außer acht lassen: allerdings müßte
folgerecht seine These, die Religionsartikel der hätten dadurch, daß s1e
„Bestandteil“ des BG  ® veworden sind, keine Sinnesänderung erfahren, dahın ein-
schränken, die Funktion der rechtstechnıschen Mittel, deren die WRV siıch 1n ıhren
Religionsartikeln bediente, se1 auch 1M BG  C un: speziell in dessen „Systematık“
die gleiche geblieben; mehr als dies braucht zudem für seın Vorhaben Sar

ber auch WeI w1e sıch darauf beschränkt, die nach dem BGG bestehende
Rechtslage darzustellen, kann nıcht umhıin, auf das Selbstverständnis des diesem
Grundgesetz S1C! bekennenden Staates Ww1e auch auf die Vorstellung, die dieser
sıch VO Selbstverständnis der Kırche b7zw. der Kırchen macht, zurückzugreifen;
für die Auslegung des Gesetzestextes 1St das unentbehrlich Was dies angeht, WIr
INa  — bezeugen mussen, da{ß ON ıhm 1n hohem Grade gelungen ist, der Kırc
un: ıhrem Selbstverständnis gyerecht werden: das trı ZzZu miındesten auf diıe
katholische Kirche und aut das calvinisch-reformierte Kirchentum Z ber auch
Sanz allzemein auf Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 1Nnsoweıt diese
S1Ci als siıchthare und echrtlich verta{lte Gebilde verstehen, wenıger dagegen autf
iıne Religionsgemeinschaft, dıe War als sıchtbar un echtlich verfaßt 1n Erschei-
nun  n  y trıtt, sıch selbst jedoch als „unsichtbare Kirche“ versteht. Ernste Bedenken
dürften dagegen bestehen, ob das Selbstverständnis und die sozi0logische Wıirk-
ichkeit des heutigen $ taates trı Was entwickelt, dürtte Vvie eher das Selbst-
verständnıis des Aaus der Französischen Revolution hervorgegangenen Staates des
19. Jahrhunderts se1in, das allerdings 1n der heutigen Staatspraxıs un: 1mM STAaAats-
wissenschaftlichen Schrifttum och csehr stark nachwirkt, nıcht ° s1€e noch
weitgehend beherrscht, jedoch NUuUr durch die soziologische Struktur U SEr

heutigen Gesellschaft überholt 1St; sondern auch Von den Schöpftern des BG  O 1m
„Parlamentarischen Rat“ bereıts geist1g überwunden war. Fuür 1St der Staat
un 1Ur allein socletas perfecta, die 1m Sınne der socıletas completa
versteht, Iso als das soz1ale Gebilde, neben dem, ber auch und ber dem

1mM leichen Territorium andere seinesgleichen nıcht xibt und geben kann;:
die staatliche Souveränıtät 1St ausschließlich un: unteilbar (gelegentlı allerdings
scheint selbst Einschränkungen tür notwendig alten) Im Grunde NOoM-
INCI, 1st W/.S Vorstellung diejen1ıge VO  3 1789 orıgınar x1bt 6S NUur die das souverane
Staatsvolk bildenden Individuen un den souveranen Staat. Schon die WRV, erst
echt ber das BG  C haben CZ mındesten begonnen, sıch VO dieser Vorstellung

lösen, und befinden sıch auf dem Wege einem Ordnungsbild der Gesellschaft,
das nıcht 1L1Ur eine un folgerecht allumfassende, sondern mehrere und daher Nur

Teilbereiche umgreifende, entweder nebeneinander bestehende der VOTr allem
stufenartig einander überlagernde Souveränıtäten aufweist (Offentlich-Rechtlichkeit
uch 1mM normatıven Sınne nı einspur1g un: einschicht1g, sondern mehrspurı1g und
VOr allem mehrschichtig). Zwar 1St der Staatsbegriff des Jahrhunderts och keı-
NCSWCHS aufgelöst, ber efindet sich doch iın fortschreitender Auflösung. Damıt

angt9 da{f auch ber das derzeıtige Verhältnis VO  3 Staat und Gesell-
schaft der ber die heute für das Staatsvolk un: den „Staat.. selbst maßgebliche
Auffassung VO  - diesem Verhältnis eindeutige Aussagen nıcht gemacht werden
können. 1St durchaus begrüßenswerterweıse bestrebt, juristische und SO7Z710-
logische Betrachtung klar auseinanderzuhalten, und beschränkt sıch W as iıhm
selbstverständlich ftreisteht auf die juristische Seıte der Problematik, muß dafür
ber 1n Kauf nehmen, da{ß seiın „Staat.“ WAar 1n hohem Grade der herkömmlichen
staatsrechtlichen Dogmatık, ber NUur recht unvollkommen dem Verfassungsrecht
des BG  C un: 1n noch eingeschränkterem Ma{fße der heutigen Verfassungswirklich-
keit entspricht („Verfassungswirklichkeit“ hier nıcht, w1e vielfach geschieht, 1m
Sınne mißbräuchlicher Abweichung VO  - den rechtlichen Normen der Vertassung
verstanden, sondern als deren legitime Auslegung und Fortentwicklung durch die
Praxıs).

erwähnt den Bedeutungswandel, den der Begriff DA  „O-r durch den National-
soz1alısmus ertahren hat, iındem der NS-Staat für vielerlei Aufgaben „O-r K.en“
1Ns Leben rıe der viel tieter ehende Bedeutungswandel dagegen, der darın besteht,
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daß die Nl  cht NUur sıch selbst, sondern auch ıhre ausländischen (sıc!) Gliede-
TuNsScCH beispielsweise den Gau Danzıg eıner Zeıt, da Danzıg „Freıe Stadt“

Völkerbundsmandat War -r K.en machte, zugleich ber sıch ZUr Herrıin
über den Staat autwart („wiır befehlen dem Staat“!), findet sıch be1 nıcht
erwähnt, un: doch 1St gerade dazu angetan, MI1t besonderer Schärte die Frage
aufzuwerfen, ob die dem Begrift der ö-r K üblicherweıse und daher auch VO:  3

lich-Rechtlichkeit ISt der 1Ur der Voraussetzung des Staatsverständnisses deszugeschriebene Staatsbezogenheit wirklich konstitutiıves Begriffsmerkmal der ent-

19. Jahrhunderts zutrifit und dieses Staatsverständnis gebunden bleibt. hne
Staatsphilosophie; blofß MmMIt juristischer Dogmatik lassen Fragen dieser Art sich
nıcht beantworten.

Nıcht ausreichen untersucht und beantwortet erscheint bei die entscheidend
wichtige rage, Wer darüber efinden hat, W as eigene Angelegenheiten der
Kırche SIN „Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ıhre Angelegenheiten
selbständig“ (WRV, Art, 137; S welch-  S Angelegenheiten sind das? In W.sS
„Zusammenfassung der Ergebnisse“ heißt c5 Z ıft. ‚M daß „die staatliche
Souveränıtäit ber alle Verbände und Personen aut dem Staatsgebiet ebenso fort-
besteht Ww1e die staartliche Grenzziehungsbefugnis gegenüber den Kirchen“ beı1 die-
SCr beiläufigen Feststellung hinsichtlıch der „staatlıchen Grenzziehungsbefugnis“ hat

sein Bewenden. Da die staatliche Souveränıtät „VOoNn der Gerechtigkeit be-
orenzt” seıin äßt (e 1St WAar jede Art VO:  3 Willkürbefugnis des Staates CMN-
ber den Kırchen ausgeschlossen ; da ber der souverane Staat, w1e iıh: versteht,
kein echt nımmt VOL einer höheren Instanz, ISt die Kirche dennoch aktisch seiner
stärkeren „zwangsbestückten Gewalt“ (ein Lieblingsausdruck W.s!) preisgegeben.
Vermutlich ber denkt hıer soziologischer, als ıhm selbst bewulßft 1St: Wenn die
tatsächliche Entwicklung der Dınge dahin geht, daß 7z. B Personenstandswesen,
Friedhofswesen, Schulwesen e1 gelegentlich Z Sprache kommende
Bereiche ennen nach herrschender (und darum richtiger?!) Meınung Aufgaben
des Staates sınd, annn allerdings auch 1LLUI dann könne dieser kraft seiner
Souveränıiıtät dıe Kırche a2us diesen Bereichen ausschließen, ohne damıt ihre Rechte

verletzen.
Allzu kurz geht auf die doch auch nıcht Sanz unwichtige rage e1ın, welche

kirchlichen Gebilde in denn NnUu p  „O-r K_.en CC sind. Nach dem
Territorialprinzıp, das tür den Staat vertritt, kön_nen 6S NUuUr solche kirchliche
Gebilde (Gliederungen, Einrichtungen) se1n, die gAanz innerhalb der Staatsgrenzen

als Weltkirche nıcht „O-r K“ deutschen at-liegen. Da die katholische Kırche
VO:  3 selbst; s1e wird traditionell als Völker-lichen Rechtes seın kann, versteht S1

rechtssubjekt der doch Quasi-Völkerrechtssubjekt behandelt. Wıe ber verhält
siıch miıt den Bıstümern, deren renzen sıch MI1 Landesgrenzen innerhalb der BRD
der M1t dem Geltungsbereich des Grundgesetzes überschneiden vgl ben NS-Gau
Danzıg)? Diese rage wird ıcht beantwortet. Dagegen stellt zutreftend heraus,
dafß das deutsche Staatskirchenrecht die Pftarreıen (unter der Bezeichnung „Pfarr-
Gemeinde“ der „Kirchen-Gemeinde“) ; Kıen macht, obwohl S$1e ach katho-
lischem Kirchenrecht 7zweiftellos nıcht körperschaftlich verfaßt SIN vielleicht ware
eın 1nweıls angebracht, da{ß das deutsche Staatskirchenrecht sich hıer VO kalvı-
nıschen Gemeindebegrift leiten aßt.

Dıiıe zahlreichen, bıs hierhin eltend gemachten Einwendungen, Bedenken und
Anstände wollen keineswegs davon abschrecken, sondern 1m Gegenteil lebhaft dazu
rmunfern, VO:  a W.s ebenso sorgfältig wıe sauber durchgeführter Untersuchung durch
eigenes Studium Kenntnıiıs nehmen. ben darum kann hıer auch Abstand davon

werden, ber seine Argumentatıiıon und seine Ergebnisse 1mM einzelnen
berichten. Bleibt 114  $ siıch bewußt, daß W 4s ebenfalls eın rühmens-

werter Vorzug se1nes Buches 1St sıch u 1n den renzen des 1mM Buchtitel
angekündigten Themas hält, WIFr'! mMa  e sowohl einer Deduktion als auch seıner
ın Thesen sauber formulijerten „Zusammenfassung der Ergebnisse“ (156
nahezu uneingeschränkt beipflichten können. Dıie wertende „Schlußbetrachtung”
(159/160) 1St abgeklärt und wirkt sympathisch. Nur wenn 1m allerletzten Atz
VO:  3 „zahlreichen nNeuCTrICN Thesen“ spricht, die „Staat und Kıiırche als gemeinsame
Verwalter des ‚bonum commune‘ sehen un: eın System VO:  3 ron und
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Altar‘ begründen“, und WEn als besonders bedenklichen Übelstand
dieser Konzeption beklagt, da{(ß SI eın Träger dieser Ordnung die Kırche
völlig den Intentionen uUunseres GemeiLnwesens den Grundprinzıpien der
Legitimatıon VO Volke her un: der institutionalisierten Verantwortung VOT diesem
Volke entzieht“ befriedigt dieser Ausklang recht. Einmal WIr'! Ina  }

bezweiteln dürten, ob diese „zahlreichen NEeUETEN Thesen“ wirklich rückschritt-
lich (herrschafts-)stände-staatliıch gemeınt sınd, W1e mMIt seiıner Anspielung auf
„Thron un Altar“ S1e doch fenbar verstanden wıssen 11l Das Hauptbedenken
jedoch richtet siıch den 7zweıten Teil des Satzes. Gewiß müßte ach UNSCreENn

heutiıgen staatsrechtlichen Vorstellungen ıne als echte „Partnerıin“ S1CH miıt
„Staat 1n die Ausübung öffentlicher Gewalt teilende „Kirche“ sıch demokratisch
Jegıtimıeren und demokratisch verantwortien. ber ware s1e überhaupt noch ıne
sıch selbst „theologisch nehmende“ Kirche? Neın; sıe ware  ‚z VO  3 siıch selbst
abgefallen Eıne „Partnerschaft“, 1n der die Kirche sıch auf die gleiche welt-
lıche! Ebene M1t dem Staat tellen würde, 1St miıt dem Selbstverständnis der
Kirche völlıg unvereıinbar. Da ber auch s1ie ablehnt mag seiıne Begründung
auch VO': entgegengesetztien Ende, d. ı VO' Selbstverständnis des demokratischen
Staates, her kommen besteht doch auch hier der Sache nach kein Gegensatz,
und INa  =) mu{fß zubilligen, daß CI, „1M System des Grundgesetzes“ bleibend,
überhaupt NUur diese un keine andere Begründung für seine Ablehnung geben
kann. es 1n allem eine Arbeıt, deren INa  = sıch freuen dart un für die dem
Vertasser ank ebührt. Ohne iırgendeiner Stelle die renzen seıines 1im Buch-
titel angekündıgten Themas überschreıten, häalt VW.s Arbeit wesentlich mehr, als
das vielleicht CNS erscheinende Thema verspricht.

O.v.Nell-Breunıing,S. J.
S3 > Soziologıe des Sozıalen. Einführung ın das SO7Z10-

ogische Denken. Geleitwort VO  3 Prof. Dr Hans Freyer. 80 (285 S Essen 1966,
riewer.
Bereıts der Titel des Buches verrat einen Anklang das 1962 erschienene Werk

des Verfassers ‚La sociologie face AU.  b4 „problemes sOoc1aux“ (besprochen 1n Schol 28
11963], 631) Wiederum g1bt der Titel auf den erstien Blick ein Rätsel auf, womıiıt
anders als mıiıt „dem Sozialen“ oder „den soz1alen Problemen“ die Soziologie
enn tun haben könnte. Nichtsdestoweniger 1St der Titel nıcht 1Ur sinnvoll,
sondern durchaus reftend gewählt, das in den Blick rücken, cs

geht Was 1St denn eigentlich dıe so7z1iale Problematik, w as 1St das Soziale, W as 1St
CS das die Sozia(bi)lıtät des Menschen smacht? Äıt diesen Fragen befaßt sıch die
Philosophie se1it mehr als 7000 Jahren Gewiß geht s1e Von der Erfahrung Aaus,
ber VO  , einer elementaren un: primitiven, . vyorwissenschaftli.  en Erfahrung;

1St der Zeıt, da iıne Erfahrungswissenschaft unls ıne wissenschaftlich
esicherte, gebrauchstertig aufbereıtete und durchsichtig gemachte Erfahrungsgrund-

liefert, die der abschließenden Erkenntnis ultımıs Causıs mehr allZzu-
viel tun übrigläfßt und s1e damıt VOr Kurz- un: Fehlschlüssen ewahrt.

Dıie wesentliche Beweisführung, deren sıch bedient, 1St die gleiche w1e 1n
seiner früheren Schrift, 1Ur verwendet e s1e Jjetzt nıcht mehr miı1t dem begrenzten
Ziel der Auseinandersetzung MI1t der Max Weberschen und Durkheimschen S07z10-
logie, sondern M1t voller Breitenwirkung. Immer un: berall streben die Menschen
ach Gemeinschaft, die freiheitlich und zugleich VO:  3 dauerndem Bestand seın soll,
un dieses iıhr Streben erweıst sıch ıcht als erfolglos, sondern führt immer wıeder

meıst auf jeweils Sherer Stute eiınem für alle annehmbaren Ergeb-
15. Alle Menschen verlangen eine gerechte Ordnung der Gesellschaft („soziale
Gerechtigkeit“). Immer wieder streıten s1e darüber, W 4S gerecht sel, und ämpfen

die Verwirklichung dessen, W 4asS5 sıe als gerecht ansehen, ber ber ıne ständig
wachsende ahl VO  3 Streitpunkten WIr: Verständigung erzielt. So spricht VO:  3

einer „werdenden soz1alen Gerechtigkeit“ un: fragt, w1e sıch erkläre, „dafß die
Frage der soz1alen (Gerechtigkeit die Menschen einerseıts entzweıt, sı1e dennoch
anderseits auch eint?“ WOMAO2): Oftenbar dadurch, daß die 1n der Gesellschaft
bestehende Ordnung wen1ıgstens 1n den Hauptstücken VO:  3 en als gerecht ner-
kannt wiırd, denn anders kann eine freie Gesellschaft überhaupt Nl  cht bestehen.
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